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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts - Zweiter Senat - vom  
11. November 2016 (2 BvR 166/16) betreffend 
 
Verfassungsbeschwerde 
 
1. unmittelbar gegen 
 
a)  den Beschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 28. Dezember 2015 

 - 2 Ws 782/15 -, 
b)  den Beschluss der auswärtigen Strafvollstreckungskammer des Landge-

richts Regensburg mit dem Sitz in Straubing vom 25. November 2015  
- SR StVK 652/15 –  

 
2. mittelbar gegen 
 
Art. 46 Abs. 2 BayStVollzG 
 
PII-G1320-16-0001 

I. Beschlussempfehlung: 

 Zum neuen Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Tobias Reiß bestellt. 

Berichterstatter: Tobias Reiß 
Mitberichterstatter: Toni Schuberl 

II. Bericht: 

Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat die 
Verfassungsstreitigkeit in seiner 75. Sitzung am 31. März 2022 nochmalig beraten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: kein Votum 
 FDP: Zustimmung 
die o.g. Beschlussempfehlung vorgeschlagen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts – Zweiter Senat – vom 11. Novem-
ber 2016 (2 BvR 166/16) betreffend Verfassungsbeschwerde  

1. unmittelbar gegen 
a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 28. Dezember 2015  

– 2 Ws 782/15 -, 
b) den Beschluss der auswärtigen Strafvollstreckungskammer des Landge-

richts Regensburg mit dem Sitz in Straubing vom 25. November 2015  
– SR StVK 652/15 –  

2. mittelbar gegen Art. 46 Abs. 2 BayStVollzG 

PII-G1320-16-0001 

Drs. 18/22091 

Zum neuen Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Tobias Reiß bestellt. 

Die Präsidentin  

Ilse Aigner 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge die gem. § 

59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 4)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 4)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Danke schön. Gegenstimmen? – 

Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Damit übernimmt der Landtag 

diese Voten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben den ersten Tag eines dreitägigen Sitzungs­

marathons geschafft. Die Sitzung ist für heute beendet. Danke schön.

(Schluss: 17:51 Uhr)
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